
Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.   Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2024 die

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                      EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 87.086.450
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 87.504.800
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und

1.2) von -418.350

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)
von -418.350

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von 85.521.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von 82.136.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 3.385.050

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.091.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 17.482.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -12.391.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -9.005.950

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.171.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -1.171.200

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -10.177.150
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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 

wird festgesetzt auf            0 EUR 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf   

3.260.000 EUR.

 

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   6.000.000 EUR .

 

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    auf 445 v. H.

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                             auf 445 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer                                                                      auf 395 v. H.

der Steuermessbeträge.
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Geislingen an der Steige, den  ............................................

....................................................................................

                             (Unterschrift)

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder 
untereinander anzugeben.

2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen 
Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung 
festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben 
am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.

3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch 
Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung 
befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

 
 
 


	§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    auf 445  v. H.
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                             auf 445 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer                                                                      auf 395  v. H.
der Steuermessbeträge.


